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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 22.02.1961

Norm

ABGB §920

ABGB §1298

ABGB §1447

Rechtssatz

Kann ein Teil einen, ein Dauerschuldverhältnis begründenden Vertrag nur wegen seiner eigenen schlechten

wirtschaftlichen Lage oder eigener geschäftlicher Mißerfolge nicht erfüllen, so ist er dem anderen Teil gleichwohl zum

Schadenersatz verpflichtet.

Entscheidungstexte

3 Ob 72/61

Entscheidungstext OGH 22.02.1961 3 Ob 72/61

1 Ob 129/63
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